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Beschluss: 
Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt die als Anlage beigefügte 6. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte der Stadt 
Alsdorf vom 14.03.2000 mit Wirkung zum 01.04.2023. 
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6. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom xx.xx.2023 für die Unterkünfte 

der Stadt Alsdorf vom 14.03.2000 
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) - jeweils in den z. Zt. geltenden 
Fassungen - hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 28.03.2023 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Gebührensatzung für die Unterkünfte der Stadt Alsdorf vom 14.03.2000, zuletzt 
geändert durch die fünfte Änderungssatzung vom 19.05.2021, wird wie folgt 
geändert: 
 
 
In § 1 Abs. 2 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und nach „Ringstraße 
80“ werden nach einem Komma die Wörter „Denkmalplatz 21 und 37 sowie die 
Cäcilienstraße 20 “ eingefügt.  

 
 

 
 

Artikel 2 
 
 
Diese Satzungsänderung tritt am 01.04.2023 in Kraft. 
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